
 
 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
 
§ 66 Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen 
Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), das zuletzt durch Artikel 15 
Absatz 90 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist 
 
(1) Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine 
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht in Betracht kommt, treffen die 
zuständigen Stellen auf Antrag der behinderten Menschen oder ihrer gesetzlichen Vertreter 
oder Vertreterinnen Ausbildungsregelungen entsprechend den Empfehlungen des 
Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung. Die Ausbildungsinhalte sol-len 
unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklung des allgemeinen Arbeitsmarktes aus den 
Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe ent-wickelt werden. Im Antrag nach Satz 1 ist eine 
Ausbildungsmöglichkeit in dem angestrebten Ausbildungsgang nachzuweisen. 
 
(2)  § 65 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. 
 
 
 

§ 42m HwO 

Zweiter Teil (Berufsbildung im Handwerk) 
Siebenter Abschnitt (Berufliche Bildung behinderter Menschen, 
Berufsausbildungsvorbereitung) 

 

(1) Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine 
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht in Betracht kommt, trifft die 
Handwerkskammer auf Antrag der behinderten Menschen oder ihrer gesetzlichen Vertreter 
Ausbildungsregelungen entsprechend den Empfehlungen des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts für Berufsbildung. Die Ausbildungsinhalte sollen unter Berücksichtigung von 
Lage und Entwicklung des allgemeinen Arbeitsmarktes aus den Inhalten anerkannter 
Ausbildungsberufe entwickelt werden. Im Antrag nach Satz 1 ist eine 
Ausbildungsmöglichkeit in dem angestrebten Ausbildungsgang nachzuweisen. 

(2) § 42l Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. 

 


